
 
 

Herausgeber: Kreis Wesel  Der Landrat, Kreishaus, Reeser Landstr. 31, 46483 Wesel  www.kreis-wesel.de 
Erscheinungsweise: Nach Bedarf 

Bezug: Abholung; auf schriftlichen Wunsch kostenlose Zustellung von Einzelexemplaren oder Dauerbezug durch den Landrat 
- Büro des Landrates und des Kreistages -  amtsblatt@kreis-wesel.de 

 

 

 

AMTSBLATT DES KREISES WESEL 
Amtliches Verkündungsblatt 

43. Jahrgang Wesel, 04. Mai 2018  Nr. 15 S. 1 - 16 

Inha l tsverze ichnis  
 
 Allgemeinverfügung der Unteren Umweltschutzbehörde des Kreises Wesel 

zur Nachweisführung bei nicht gefährlichen HBCD-haltigen Dämmstoffen aus 
Bau- und Handwerkstätigkeit 2 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Stefano Piroddi 8 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Todor Milic 8 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Romina Matten 9 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau Kristin Müller 9 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Raniere Carmo 
Noguera 10 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Peter Goetsch 10 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Gregory Myriam 
Blomme 11 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung einer letztmaligen 
Abholaufforderung für Kfz für Herrn Patrick Pieper 11 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung einer letztmaligen 
Abholaufforderung für Kfz für Herrn Christian Dittrich 12 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau Liana Seibel 12 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Hüsnü Ünal 13 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Hermannus G 
Dijk 13 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau Gülsenem 
Karatas 14 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Mike Dibbets 14 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Henricus 
Bastiaens 15 

 Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Halil Cankaya 15 

 Ausschreibung des Kreises Wesel; Neubau des Berufskolleg-Campus am 
Standort Moers – VE 20 – Förderanlagen 16 

  



Nr. 15/43 Amtsblatt für den Kreis Wesel 04.05.2018 

 Seite 2 

Allgemeinverfügung der Unteren Umweltschutzbehörde des Kreises 
Wesel zur Nachweisführung bei nicht gefährlichen HBCD-haltigen 

Dämmstoffen aus Bau- und Handwerkstätigkeit 
 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung (POP-Abfall-
ÜberwV) in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 der Nachweisverordnung (NachwV) 
ergeht folgende 
 
 

Allgemeinverfügung: 
 
 

Nachweisführung bei nicht gefährlichen HBCD-haltigen Dämmstoffen 
aus Bau- und Handwerkstätigkeit 

 
Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beförderer und Entsorger von POP-haltigen Abfällen 
haben sowohl der zuständigen Behörde gegenüber als auch untereinander die 
ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle nachzuweisen. Im Rahmen der eigenen 
Tätigkeit eines Bau- oder Handwerksbetriebes (nachfolgend: Dienstleister) können 
nicht gefährliche HBCD-haltige Dämmstoffe in Nordrhein-Westfalen anfallen und 
anschließend auch in Nordrhein-Westfalen entsorgt werden. 
 
Im Hinblick auf die Pflichten zur Nachweisführung bei Baumaßnahmen wird auf Erlass 
IV-3-111-20.2 vom 26.03.2012 des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (MKULNV NRW) 
hingewiesen. Im Regelfall gilt, dass der Dienstleister als Abfallerzeuger anzusehen ist 
und die entsprechenden Pflichten zur Nachweisführung zu erfüllen hat. Der 
Auftraggeber (Bauherr) ist nur dann als Abfallerzeuger mit den entsprechenden 
Pflichten zur Nachweisführung anzusehen, wenn das Unternehmen, das die Abbruch-
/Sanierungs- und Entsorgungsmaßnahmen durchführt, durch konkrete vertragliche 
Ausgestaltung hinsichtlich der Abfallentsorgung in besonderer Weise gebunden und 
detailliert der Weisungsgewalt des Auftraggebers (Bauherrn) unterworfen ist. 
 
Für die Entsorgung sind folgende Vorgehensweisen möglich: 
 
1. Holsystem 
  
 Die Abfälle werden auf der Baustelle von einem dazu befugten Einsammler 

(z.B. Containerdienst) mit einem elektronischen 
Sammelentsorgungsnachweis und elektronischen Begleitscheinen abgeholt 
(Holsystem der §§ 9 ff. und 13 NachwV). 
Der Dienstleister bzw. in Ausnahmefällen dessen Auftraggeber erhält bei 
Abholung einen Übernahmeschein in Papierform als Beleg (entsprechend § 
12 in Verbindung mit § 21 NachwV). 
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2. Bringsystem 
  
2.1 Mit Entsorgungsnachweis und Begleitschein 
  
 Der Dienstleister bzw. sein Auftraggeber führt einen elektronischen 

Entsorgungsnachweis sowie elektronische Begleitscheine (entsprechend 
der §§ 3 ff. und 10 ff. NachwV). Soweit der Dienstleister Besitzer der bei 
seiner Tätigkeit anfallenden Abfälle wird, hat er die gleichen Pflichten zur 
Nachweisführung wie sein Auftraggeber als Abfallerzeuger. Im Ergebnis 
muss daher der erforderliche Nachweis von zumindest einem der 
Beteiligten geführt werden (vgl. Rdnr. 72 der Mitteilung 27 der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall – LAGA, Vollzugshilfe zum 
abfallrechtlichen Nachweisverfahren, Stand: 30.09.2009). 

  
2.2 Ohne Entsorgungsnachweis und Begleitschein 
  
 Der Dienstleister befördert die Abfälle ohne Entsorgungsnachweis und 

Begleitschein selbst zu einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage (z.B. 
Zwischenlager, Vorbehandlungsanlage oder Verbrennungsanlage) oder zu 
seinem Betriebsgelände (Bringsystem). Dies ist nur unter der 
Voraussetzung zulässig, dass es sich um eine der nachfolgend genannten 
Abfallarten gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) handelt: 

  
 Monofraktion 

 
(wie HBCD-haltige Dämmstoffe aus 
Polystyrol (EPS und XPS) wie 
Styropordämmungen, auch in 
geringem Maß mit Anhaftungen wie 
Putz)  

17 06 04 Dämmmaterial mit 
Ausnahme desjenigen, 
das unter 17 06 01* und 
17 06 03* fällt 

 Baumischabfall und Verbundstoffe 
 
(Baumischabfall, der HBCD-haltige 
Dämmstoffe enthält, und 
Verbundstoffe wie 
Wärmeverbundsysteme mit HBCD-
haltigen Dämmstoffen, EPS- oder 
XPS-haltige Wärmedämmstoffe mit 
PU-Kleber oder 
Bitumenbeschichtungen)  

17 09 04 gemischte Bau- und 
Abbruchabfälle mit 
Ausnahme derjenigen, 
die unter 17 09 01*, 
17 09 02* und 17 09 03* 
fallen 

* bedeutet gefährlicher Abfall 
  
 Es wird darauf hingewiesen, dass Dämmstoffe mit Bitumenbeschichtungen 

als Baumischabfall dem Abfallschlüssel 17 09 04 zuzuordnen sind, nicht 
dem Abfallschlüssel 17 03 02 „Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 17 03 01* fallen“. 

  
2.2.1 Beförderung direkt zur Entsorgungsanlage 
  
 Soweit der Dienstleister die in Ziff. 2.2 genannten HBCD-haltigen Abfälle 

direkt zu einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage transportiert, erfolgt 
dort die Nachweisführung anlog zur Kleinmengenregelung gem. § 16 i.V.m. 
§ 12 NachwV über das Erstellen von Übernahmescheinen. Die für die 
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Kleinmengenregelung gem. § 2 Abs. 2 NachwV festgesetzte Tonnage in 
Höhe von 2 Tonnen pro Jahr findet keine Anwendung. Im Erzeugerfeld des 
Übernahmescheins sind die Daten der Anfallstelle / Baustelle unter Angabe 
der Erzeugernummer „ES0000000“, im Befördererfeld die Daten des 
Anlieferes / Dienstleisters, im Entsorgerfeld die Daten der 
Entsorgungsanlage und im Feld „Frei für Vermerke“ der Zusatz 
„Selbstanlieferung“ einzutragen. 

  
2.2.2 Beförderung mit Zwischenlagerung auf eigenem Betriebsgelände 
  
 Der Dienstleister darf die in Ziffer 2.2 genannten HBCD-haltigen Abfälle nur 

dann ohne Entsorgungsnachweis und Begleitschein zu seinem eigenen 
Betriebsgelände transportieren, wenn die Abfallmenge pro Abfallart und 
Baustelle maximal 2 Tonnen beträgt. Die Nachweisführung erfolgt analog 
zu Ziffer 2.1.1. Im Entsorgerfeld ist jedoch das Betriebsgelände des 
Dienstleisters einzutragen. 

  
 Er muss sicherstellen, dass die zeitweilige Lagerung der Abfälle auf dem 

Betriebsgelände im Einklang mit den immissionsschutzrechtlichen, 
baurechtlichen, wasserrechtlichen, brandschutzrechtlichen und sonstigen 
rechtlichen Anforderungen erfolgt und dass die ggf. erforderlichen 
Genehmigungen vorliegen (Hinweis: Dies ist mit der jeweils zuständigen 
Behörde zu klären). 

  
 • Die spätere Beförderung der Abfälle zu einer zugelassenen 

Entsorgungsanlage hat grundsätzlich durch einen Einsammler auf der 
Grundlage gültiger Sammelentsorgungsnachweise und Begleitscheine 
zu erfolgen (Holsystem ab Betriebsgelände, entsprechend §§ 9 ff. und § 
13 NachwV). Der Dienstleister erhält bei jeder Abholung einen 
Übernahmeschein in Papierform (entsprechend § 12 NachwV). 

  
 • Alternativ hierzu kann der Dienstleister die Abfälle selbst vom eigenen 

Betriebsgelände zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage bringen 
(Bringsystem ab Betriebsgelände). In diesem Fall erfolgt die 
Nachweisführung gemäß Ziff. 2.2.1, wobei jedoch die ursprünglichen 
Anfallstellen (Baustellen) nicht im Vermerkefeld des Übernahmescheins 
angegeben werden müssen. 

  
 Sowohl im Falle von Ziff. 2.2.1 als auch im Falle von Ziffer 2.2.2 hat der 

Dienstleister seinem Auftraggeber den Abtransport der Abfälle von der 
Baustelle mittels der Vorlage einer Kopie des Übernahmescheins zu 
bescheinigen. 

  
 Eine Ausfertigung des zu führenden Übernahmescheins ist vom 

Dienstleister während des Transportes der Abfälle mitzuführen und bei 
Kontrollen vorzulegen. 

  
2.3 Die Beteiligten haben die in Ziff. 2.2 genannten und für sie bestimmten 

elektronischen Nachweisdokumente oder papiergebundenen 
Übernahmescheine in ihr abfallrechtliches Register einzustellen (§ 5 Abs. 1 
POP-Abfall-ÜberwV in Verbindung mit §§ 24 und 25 NachwV); falls ein 
elektronisches Register geführt wird, sind die papiergebundenen 
Übernahmescheine in das elektronische Register einzugeben. 
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Hinweis: Private Haushaltungen sind nicht registerpflichtig. 
  
2.4 Soweit für Abfalltransporte durch den Dienstleister nach den §§ 53 und 54 

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) in Verbindung mit der Anzeige- und 
Erlaubnisverordnung (AbfAEV) eine Anzeige- oder Erlaubnispflicht besteht, 
bleibt diese von der vorliegenden Allgemeinverfügung unberührt. Gleiches 
gilt für ggf. bestehende Genehmigungserfordernisse nach anderen 
Rechtsvorschriften. 

  
  

Nebenbestimmungen: 
  
  
1. Die mit der vorliegenden Allgemeinverfügung zugelassene Abweichung 

vom Nachweisverfahren kann jederzeit, auch nur gegenüber einzelnen 
Nachweispflichtigen, widerrufen oder mit Nebenbestimmungen (z.B. 
Bedingungen oder Auflagen) versehen werden, insbesondere bei einer 
Änderung der Vorschriften zur (elektronischen) Nachweis- und 
Registerführung oder bei Verstößen der nachweispflichtigen Personen 
gegen Bestimmungen dieser Allgemeinverfügung. 

  
2. Diese Allgemeinverfügung ergeht gebührenfrei. 
  
  

Begründung: 
  
 
Gemäß § 4 Abs. 1 POP-ÜberwV in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 NachwV kann 
die zuständige Behörde auf Antrag oder von Amts wegen einen zur 
Nachweisführung Verpflichteten ganz oder für einzelne Abfallarten unter dem 
Vorbehalt des Widerrufs freistellen, soweit dadurch eine Beeinträchtigung des Wohls 
der Allgemeinheit nicht zu befürchten ist. 
 
Im Rahmen der Tätigkeit von Dienstleistern fallen häufig nicht gefährliche HBCD-
haltige Dämmstoffe an. Oftmals handelt es sich um kleinere Abfallmengen, die im 
Rahmen des Baustellenverkehrs beim Kunden mitgenommen und entweder direkt 
zu einer Entsorgungsanlage verbracht werden oder aber auf dem Betriebsgelände 
des Dienstleisters zur weitergehenden Entsorgung bereitgestellt werden. In beiden 
Fällen sind gemäß § 4 Abs. 1 POP-Abfall-ÜberwV grundsätzlich elektronische 
(Sammel-)Entsorgungsnachweise und Begleitscheine zu führen. Allerdings wird dies 
häufig als unverhältnismäßig angesehen. Die Alternative, nämlich Auftraggeber auf 
die Abholung durch gewerbliche Entsorgungsunternehmen zu verweisen, bedeutet 
für viele Auftraggeber einen großen Aufwand und ist mit hohen Zusatzkosten 
verbunden. Zudem wäre dies vor allem bei nur geringen Abfallmengen (z.B. 
wenigen Dämmplatten, die im Rahmen einer Dachreparatur anfallen) kaum 
zumutbar. Vor diesem Hintergrund wird für die genannte Fallkonstellation durch Ziff. 
2.2 eine teilweise Befreiung von der Nachweispflicht (nicht auch von der 
Registerpflicht) erteilt. 
 
Bei Anlieferung der in Ziff. 2.2 genannten HBCD-haltigen Abfälle an eine 
Entsorgungsanlage erhält der Dienstleister gem. § 16 i.V.m. § 12 NachwV einen 
Übernahmeschein. 
Eine Alternative zu dieser teilweisen Befreiung von der Nachweispflicht würde darin 
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bestehen, dass der Betreiber der Entsorgungsanlage gem. § 9 und § 13 NachwV 
einen Sammelentsorgungsnachweis und einen Begleitschein ausstellt und sich als 
fiktiven Beförderer mit Beförderernummer einträgt. 
Im Zusammenhang mit der Anlieferung von Kleinmengen an Entsorgungsanlagen 
wurden in Nordrhein-Westfalen bei diesem Vorgehen schlechte Erfahrungen 
gemacht. Weitere Gründe, die gegen diese Alternative sprechen, sind die Tatsache, 
dass die Sammelentsorgungsnachwese nicht im privilegierten Verfahren gem. § 7 
NachwV durch den Entsorger bestätigt werden können und der insgesamt höhere 
bürokratische Aufwand. 
Als akzeptabler Nachteil der gewählten teilweisen Befreiung von der Nachweispflicht 
ist zu nennen, dass eine Überwachung durch die Behörde nur mittels Einsicht in das 
beim Entsorger geführte Register möglich ist, nicht jedoch durch direkte Kontrolle 
über ASYS. 
 
Die Befreiung gilt nur unter den in Ziff. 2.2 genannten Voraussetzungen. Dies betrifft 
insbesondere die dort genannten Abfallarten und die für den Transport auf das 
Betriebsgelände des Dienstleisters geltende Mengengrenze. 
 
Sowie die Befreiung greift, wird im Übrigen die ordnungsgemäße Entsorgung der 
Abfälle über die Register der Beteiligten (entsprechend §§ 24 und 25 NachwV) 
belegt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. 
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu 
erheben. Wird die Klage schriftlich erhoben, ist die Frist nur gewahrt, wenn die Klage 
vor Ablauf der Frist beim Gericht eingegangen ist. Die Klage kann auch durch 
Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung 
durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55 a Abs. 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen 
Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach 
(Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 
3803). 
 
Die Klage muss den/die Kläger/in, den/die Beklagte/n und den Streitgegenstand 
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden, der 
angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
 
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle 
Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Falls die Frist durch das Verschulden 
eines/einer Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen/deren 
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Verschulden dem/der Kläger/in zugerechnet werden. 
 
 

Hinweis: 
 
 
Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektronischen 
Rechtsverkehr finden Sie im Internet unter www.justiz.de. 
 
 
Wesel, den 04.05.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
Untere Umweltschutzbehörde 
Im Auftrag 
gez. Fastring 
 
 
 
  

http://www.justiz.de/
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Stefano 
Piroddi 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Stefano Piroddi, letzte 
bekannte Anschrift Ruhrstraße 24 in 47443 Moers, einen Bescheid über eine 
straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 24.04.2018, Aktenzeichen 36-1-3 HPF 
MO-SN9389, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 168.1 während der Öffnungszeiten 
eingesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 26.04.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez. Güldenbog 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Todor 
Milic 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Todor Milic, letzte bekannte 
Anschrift 44787 Bochum, Portdikstraße 15, einen Bescheid über eine 
straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 23.04.2018, Aktenzeichen 36-1-3 HPF 
WES-JS793, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 169 während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 27.04.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez. K. Leineweber 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Romina 
Matten 
 
Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-3 Straßenverkehr - hat an Romina Matten, 
letzte bekannte Anschrift: Vossekuhle 7, 46499 Hamminkeln einen Bescheid über 
eine straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 27.04.2018, Aktenzeichen 36-1-
43.01/18 erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-3 
Straßenverkehr, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 177 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung  
ein Monat vergangen ist. 
 
Wesel, 27.04.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-3 Straßenverkehr 
Im Auftrag 
gez. Gühnemann 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau Kristin 
Müller 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Frau Kristin Müller, letzte 
bekannte Anschrift Marsstraße 23 in 46487 Wesel, einen Bescheid über eine 
straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 24.04.2018, Aktenzeichen 36-1-3 HPF 
WES-K1993, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 169 während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 27.04.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez. Leineweber 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Raniere 
Carmo Noguera 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Raniere Carmo Noguera 
letzte bekannte Anschrift Rua da Bregiera 60, P-2400-291 LEIRIA den 
Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 14.03.2018- Aktenzeichen 01061325553 
(SB 11) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 251 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 27.04.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Jüngling 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Peter 
Goetsch 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Peter Goetsch letzte 
bekannte Anschrift Korvettenstr. 8 a, 23558 Lübeck den Bußgeldbescheid des Kreises 
Wesel vom 30.04.2018- Aktenzeichen 01061234310 (SB 35) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 261 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 30.04.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Kempken 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Gregory 
Myriam Blomme 
 
Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Gregory Myriam Blomme, 
letzte bekannte Anschrift 46446 Emmerich, Großer Wall 36, einen Bescheid über eine 
straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 25.04.2018, Aktenzeichen 36-1-3 HPF 
WES-ML53, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in Gang 
gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 
 
Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 169 während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung 
zwei Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 30.04.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr- 
Im Auftrag 
gez. K. Leineweber 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung einer letztmaligen 
Abholaufforderung für Kfz für Herrn Patrick Pieper 
 
Die Kreispolizeibehörde Wesel, Polizeiverwaltung (ZA 1.3), hat an Herrn Patrick 
Pieper, letzte bekannte Anschrift Rominter Heide 10, 47445 Moers, eine Aufforderung 
zur Abholung eines Kfz vom 30.04.2018, Aktenzeichen  ZA 1.3-57.01.59-25/18 
Starke, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Die Abholaufforderung kann bei der Kreispolizeibehörde Wesel, ZA 1.3, Reeser 
Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 274, während der Dienstzeiten vom Empfänger 
eingesehen werden. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 04.05.2018 
 
Der Landrat als Kreispolizeibehörde Wesel 
Direktion ZA / ZA 1.3 
Im Auftrag 
gez. Aygün 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung einer letztmaligen 
Abholaufforderung für Kfz für Herrn Christian Dittrich 
 
Die Kreispolizeibehörde Wesel, Polizeiverwaltung (ZA 1.3), hat an Herrn Christian 
Dittrich, letzte bekannte Anschrift Ahornstr. 32, 47495 Rheinberg, eine Aufforderung 
zur Abholung eines Kfz vom 17.04.2018, Aktenzeichen  ZA 1.3-57.01.59-34/18 
Krause, erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hiermit 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Die Abholaufforderung kann bei der Kreispolizeibehörde Wesel, ZA 1.3, Reeser 
Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 274, während der Dienstzeiten vom Empfänger 
eingesehen werden. 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 04.05.2018 
 
Der Landrat als Kreispolizeibehörde Wesel 
Direktion ZA / ZA 1.3 
Im Auftrag 
gez. Aygün 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau Liana 
Seibel 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Frau Liana Seibel letzte 
bekannte Anschrift Theodor-Heuss-Str. 19, 66953 Pirmasens den Bußgeldbescheid 
des Kreises Wesel vom 02.05.2018- Aktenzeichen 01061271313 (SB 33) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 257 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 02.05.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Hengstermann 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Hüsnü 
Ünal 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Hüsnü Ünal letzte 
bekannte Anschrift Benedictusstraat 33, NL-5042 HW TILBURG den Bußgeldbescheid 
des Kreises Wesel vom 03.04.2018- Aktenzeichen 01061283176 (SB 33) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 257 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 02.05.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Hengstermann 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn 
Hermannus G Dijk 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Hermannus G Dijk letzte 
bekannte Anschrift Dr. P. van Hoekstraat 82, NL-7545 XB ENSCHEDE den 
Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 19.03.2018- Aktenzeichen 01061300160 
(SB 33) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1  
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 257 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 02.05.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Hengstermann 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau 
Gülsenem Karatas 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Frau Gülsenem Karatas letzte 
bekannte Anschrift Tinelstraat 72, NL-5654 LV EINDHOVEN den Bußgeldbescheid 
des Kreises Wesel vom 03.04.2018- Aktenzeichen 01061313822 (SB 11) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 251 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 02.05.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Jüngling 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Mike 
Dibbets 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Mike Dibbets letzte 
bekannte Anschrift Deventerkunstweg 20, NL-7141 JC GROENLO den 
Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 03.04.2018- Aktenzeichen 01061306265 
(SB 35) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 261 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 03.05.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Kempken 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn 
Henricus Bastiaens 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Henricus Bastiaens letzte 
bekannte Anschrift Jos. Hollmanstraat 10, NL-6217 KZ MAASTRICHT den 
Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 28.03.2018- Aktenzeichen 01061262888 
(SB 11) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 251 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 03.05.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Jüngling 
 
 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Herrn Halil 
Cankaya 
 
Der Kreis Wesel - FD 36-1-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Halil Cankaya letzte 
bekannte Anschrift Platte Lostraat 424, B-3010 LEUVEN den Bußgeldbescheid des 
Kreises Wesel vom 28.03.2018- Aktenzeichen 01061282919 (SB 11) erlassen. 
 
Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt bzw. eine formelle Zustellung 
unter der o.a. Anschrift nicht möglich. Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 251 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Wesel, 03.05.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Jüngling 
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Ausschreibung des Kreises Wesel 
 
 
Der Kreis Wesel schreibt auf Grundlage der VOB folgende Leistung aus. 
 
Neubau des Berufskolleg-Campus am Standort Moers – VE 20 – Förderanlagen 

 
Leistungsort: Repelener Str. 101 in 47441 Moers 
 
Der komplette Veröffentlichungstext erscheint auf dem Vergabemarktplatz von 
VergabeNRW, im Internet unter www.bund.de und unter www.kreis-wesel.de unter 
Schnellzugriff/Ausschreibungen. 
 
Wesel, den 03.05.2018 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Wienczkowski 
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